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Artikel III-166 (ex-Artikel 15)

(1) ...

(2) Zur Erleichterung der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Urteile und

Entscheidungen und der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen mit

grenzüberschreitendem Bezug können durch Europäische Rahmengesetze Mindestvorschriften

festgelegt werden, die Folgendes betreffen:

a) die Zulässigkeit von Beweismitteln auf gegenseitiger Basis zwischen den Mitgliedstaaten;

b) die Rechte des Einzelnen im Strafverfahren;

c) die Rechte der Opfer von Straftaten;

d) sonstige spezifische einzelne Aspekte des Strafverfahrens, die zuvor vom Rat einstimmig

nach Zustimmung des Europäischen Parlaments durch einen Europäischen Beschluss ein

Europäisches Gesetz bestimmt worden sind. Der Rat beschließt einstimmig nach Zustimmung

des Europäischen Parlaments.

Der Erlass derartiger Mindestvorschriften hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, ein höheres

Schutzniveau für die Rechte des Einzelnen im Strafverfahren beizubehalten oder einzuführen.

Explanation (if any) :
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